
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1588/2024 der ÖDP im Ortsbeirat betreffend Defibrillatoren in 
öffentlichen Gebäuden (ÖDP) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 

1. Ist die GWM oder die Verwaltung bereit, die öffentlichen Gebäude in Marien-
born mit jeweils einem Defibrillator auszustatten? 

 
Aufgrund der Haushaltslage ist eine Anschaffung aus Haushaltsmitteln der Stadt Mainz 
derzeit nicht möglich. Die Kosten für einen AED (automatisierter externer Defibrillator) lie-
gen für ein Einzelgerät zur Aufbewahrung in einem (abschließbaren) Sanitäts-/Erste-Hilfe-
Raum bei etwa 1.500 -2.000 €. Geräte, die halböffentlich und nur zeitweise verfügbar sind 
(z.B. während der Öffnungszeiten im Eingangsbereich der Ortsverwaltung oder der Kultur-
halle) kosten 2.500-3.000 €, jederzeit öffentlich zugängliche Geräte im Außenbereich mit 
Notruffunktion kosten ca. 7.000 €. Die vorhandenen öffentlichen Notrufsäulen mit AED in 
der Mainzer Innenstadt wurden seinerzeit durch verschiedene Sponsoren finanziert (Main-
zer Lions Clubs, MVB, Sparda-Bank, Stadtwerke, Peter-Barzen-Stiftung, Stiftung Mainzer 
Herz, Wohnbau).  
 
 

2. Wo würde die Verwaltung eine entsprechende Priorität sehen: Kulturhalle, 
Schule und/oder Ortsverwaltung? 

 
Es ist sinnvoll, die Geräte an gut frequentierten und leicht zugänglichen Orten bereitzustel-
len. Damit soll eine rasche Verfügbarkeit im Notfall gewährleistet und gleichzeitig Miss-
brauch vorgebeugt werden. Bei Standorten wie z.B. der Schule wäre die Zugänglichkeit 
des AED durch Ferien stark eingeschränkt. Bei der Standortwahl muss bedacht werden, 
dass auch bauliche Maßnahmen notwendig sein können (Wandhalterung, Stromversor-
gung).  
Entscheidend bei der Standortwahl ist, dass im entsprechenden Gebäude und/oder bei 
Veranstaltungen stets Ersthelfer:innen anwesend / verfügbar sind, die in Herz-Lungen-
Wiederbelebung (HLW) ausgebildet sind und idealerweise auch im Umgang mit einem 
AED. 
Die Björn-Steiger-Stiftung Stiftung beispielsweise unterstützt bei der Standortauswahl und 
der Schulung von Ersthelfern im Umgang mit dem AED, übernimmt jedoch keine Kosten 
für Anschaffung und Betrieb. 

 
Mainz, 12.11.2024 
 
gez. 
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